
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 5004
 - Wasserstraßen-Verkehrsordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

Kontrollen durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes

Organe des ö entlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, die Einhaltung der Vorschriften für die Benützung von

Treppelwegen (§ 36 des Schi fahrtsgesetzes in Verbindung mit §§ 50.01 und 50.02 dieser Verordnung) zu

überwachen und im Fall des Verdachtes einer Verwaltungsübertretung gemäß § 42 Abs. 2 Z 23 des

Schi fahrtsgesetzes Maßnahmen, die für die Einleitung und Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren

erforderlich sind, zu treffen.

In Kraft seit 01.02.2019 bis 31.12.9999
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